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(1) 1Die Aktenordnung regelt die Bildung und Führung von Akten in Rechtssachen sowie die Führung der 
dazugehörigen Register. 2Die Regelungen gelten für Papierakten und für elektronische Akten. 3Sieht eine 
Rechtsvorschrift vor, dass Akten teilweise in Papier- und teilweise in elektronischer Form geführt werden 
können, gelten für den jeweiligen Teil die nachfolgenden Regelungen zur Papier- oder elektronischen 
Aktenführung. 4In diesem Fall sind in beiden Teilen der Akte gegenseitige Verweise aufzunehmen.

(2) Die Bildung und Führung von Akten in Personal- und Justizverwaltungsangelegenheiten richten sich, 
soweit nicht nachfolgend gesondert geregelt, nach den hierzu erlassenen Vorschriften.

(3) 1Soweit die Aktenordnung Geschäftsvorgänge nicht behandelt, gelten für diese die von der zuständigen 
obersten Landesbehörde erlassenen besonderen Vorschriften. 2In allen anderen Fällen kann die 
Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts sowie die Generalstaatsanwältin oder der 
Generalstaatsanwalt Anordnungen treffen. 3Hierüber ist die oberste Landesbehörde zu informieren.


